
 
 
 
 

Ansuchen um Gewährung eines Heizkostenzuschusses 2019/2020 
 
 
 
 

Durch diesen einmaligen Heizkostenzuschuss sollen einkommensschwache Haushalte in der Steiermark, 
welche von den Preissteigerungen für Energiepreise betroffen sind, finanziell unterstützt werden.  
 
 
 

Bitte beachten Sie: * Angabe erforderlich i Information zum Ausfüllen  Zutreffendes ankreuzen 

 
 
 

Antragsteller 
 
 

Antragsteller bzw. Antragstellerin 

Familienname *        Akadem. Grad         

Vorname *        Geschlecht *   männlich  weiblich 

Geburtsdatum *        Familienstand *        

 

Adresse und Kontakte 

Straße *        Hausnummer/Tür *        

Postleitzahl *       Ort *        

Telefon *        Fax         

E-Mail *        

 

 
 
 
 
An das 
Sozialreferat 
der Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal 
Trautenfelserstraße 200 
8952 Irdning-Donnersbachtal 
 

 

Für Rückfragen: 
Referat Beihilfen und Soziales unter 
der kostenlosen Hotline: (0800) 201 010 
E-Mail: abteilung11@stmk.gv.at 
 

Eingangsstempel 



Bankverbindung 

Empfänger *         

IBAN *         

BIC *         

Bankinstitut *        

 

Weitere Personen, die im gleichen Haushalt leben und dort seit mindestens 1. September 2016 ihren 

Hauptwohnsitz haben * 

Vorname Zuname 

Stellung im Haushalt 
z.B. Gattin bzw. Gatte, Kind, 

Lebensgefährtin bzw. 
Lebensgefährte, Großeltern, 

Mitbewohner von 
Wohngemeinschaften, etc. 

Geburtsdatum eigenes Einkommen 

                        ja  nein  

                        ja  nein  

                        ja  nein  

                        ja  nein  

 

aus unselbständiger Erwerbsfähigkeit  
(auch Lehrlingsentschädigung) 

Monatslohnzettel, nicht älter als 6 Monate  

aus selbständiger Tätigkeit und Gewerbebetrieb und 
Einkommen aus Vermietung und Verpachtung 

Einkommenssteuerbescheide der letzten 3 Jahre  

aus Land- und Forstwirtschaft  
- letztgültiger Einheitswertbescheid 
- Pachtzinse 
- EU-Förderungen 

 

Pensionen 
Pensionsnachweis aus Alters-, Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits-, Witwen-, 
Halb-, und Vollwaisenpension 

 

Beihilfen 

Hilfe zum Lebensunterhalt nach §9 Steiermärkisches Behindertengesetz; 
Teilzeitbeihilfe für unselbständige Erwerbstätige der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern und der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft; Bundes- und Landesstipendien; 
Studienbeihilfe; Familienbeihilfe; Kleinkindbeihilfen; Kindergartenbeihilfe 

 

Sonstige Bestätigungen 

Unfallrente, Kriegsopferrente, Kriegsgefangenenentschädigung; 
Kinderbetreuungsgeld, Bildungskarenzgeld und Wochengeld; 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Pensionsvorschuss; Kranken- bzw. 
Rehabilitationsgeld; Einkünfte von ZeitsoldatInnen; Karenzgeld, 
Arbeitslosenunterstützung, Notstandshilfe etc.; Sozialhilfe, Leistungen der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung; Erhaltene Unterhaltszahlungen für 
geschiedene EhegattInnen; Erhaltene Alimentationszahlungen für Kinder 

 

i 
Netto-Einkommen sämtlicher im Haushalt lebenden an der angegebenen Adresse seit 1. September 2016 hauptwohnsitzgemeldeten 
Personen. 

 

Nachweis(e) des 
Haushaltseinkommens  

i  



Anspruch auf Wohnunterstützung 

Hauptmietvertrag * i ja  nein   

i 
Grundsätzlich keinen Anspruch auf Heizkostenzuschuss haben auch all jene Personen, die einen Anspruch auf die „Wohnunterstützung“ 
haben (Hauptmietvertrag). 

 

Ich erkläre hiermit rechtsverbindlich und unwiderruflich, dass 

i 
meine Gesuchsangaben richtig sind und ich zur Kenntnis nehme, dass wissentlich unrichtige Angaben eine strafrechtliche Verfolgung nach 
sich ziehen können; 

i 
mir bewusst ist, dass Beihilfen, die auf Grund unrichtiger Gesuchsangaben gewährt wurden, unverzüglich an das Land Steiermark 
zurückzuzahlen sind; 

i 
ich zur Kenntnis nehme, die Angaben in diesem Antrag zum Zwecke seiner Bearbeitung automationsunterstützt verarbeitet und beim Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung gespeichert werden. 

i Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie den obigen Bedingungen zu. 

 
 
 
 

Datum   

  Unterschrift 

 
 
 
 
 

von der Gemeinde auszufüllen 
 

Berechnung 

Einkommensgrenze 
überschritten 

ja  nein   

Nachweis des 
Hauptwohnsitzes 

Der Antragsteller und die auf Seite 1 angegebenen im gleichen Haushalt lebenden Personen 
haben zumindest seit 1. September 2016 den Hauptwohnsitz an der angegebenen Adresse. 
(Nachweis vorgelegt durch Haushaltsbestätigung bzw. Abfrage ZMR) 

ja  nein  

Heizkostenzuschuss der 
Gemeinde 

ja  nein   

Im Sterz eingegeben am       

 
 
 
 

Datum   

Stampiglie der Gemeinde/Stadtgemeinde 
des Bezirksamts/Magistrat Graz 

 für die Bürgermeisterin bzw. 
den Bürgermeister 



  



 


